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Öffentliche Bekanntmachung

Zulässigkeit des Vorhabens „Wiederherstellung der Brückenverbindung 
über die Vereinigte Mulde am Standort der vom Hochwasser 2002 
beschädigten Pöppelmannbrücke in Grimma“ gemäß § 39 Abs. 5 

Satz 4 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) i.V.m. § 9 Abs. 3 Nr. 4 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Das Regierungspräsidium Leipzig hat am 06.07.2007 die Plan­
genehmigung für das o.g. Vorhaben erteilt.

Die Maßnahme beinhaltet die Wiederherstellung der Brücken­
verbindung über die Vereinigte Mulde am Standort der vom 
Hochwasser 2002 schwer beschädigten Pöppelmannbrücke in 
Grimma. Wesentliches Gestaltungselement des Vorhabens ist ein, 
die ehemaligen Bogenfelder 3 bis 5 mit einer lichten Weite von ca. 
64,5 m,  überspannender Sprengwerksbogen in der Flussmitte. 
Auf der Brücke wird ein Geh- und Radweg mit einer Breite von 
7,30 m angelegt.

Die Entscheidung mit Begründung und die genehmigten Pläne 
liegen in der Zeit 

vom 25.07.2007 bis einschließlich 07.08.2007

in der Stadtverwaltung Grimma, Markt 16/17, 04668 Grimma, 
Zimmer 2.06 während der Dienststunden 

montags und donnerstags.................................. 09.00–12.00 Uhr 
...................................................................... und 13.00–16.00 Uhr
dienstags ............................................................. 09.00–12.00 Uhr 
...................................................................... und 13.00–18.00 Uhr
mittwochs und freitags ....................................... 09.00–12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Ende 
der Auslegung Klage beim 
	 Verwaltungsgericht Leipzig
	 Rathenaustraße 40
	 04179 Leipzig

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge­
schäftsstelle erhoben werden. 
Die Anfechtungsklage gegen die Plangenehmigung hat gemäß § 
39 Abs. 10 SächsStrG keine aufschiebende Wirkung. Ein Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
gegen die Plangenehmigung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Verwaltungs­
gerichtsordnung (VwGO) kann beim 
	 Verwaltungsgericht Leipzig
	 Rathenaustraße 40
	 04179 Leipzig
gestellt werden.

Matthias Berger
Bürgermeister	 	 	 	             		    Grimma, den 19.07.2007
i.A. des Regierungspräsidiums Leipzig
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